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Das Jahr 2009 war geprägt von den Entwicklungen im Be-
reich der Transparenz und des Informationsaustausches in 
Steuerfragen sowie von der weltweiten Finanzkrise, welche 
sich zu einer Weltwirtschaftskrise entwickelte. Beide Ent-
wicklungen haben Liechtenstein hart getroffen. Im Bereich 
der Transparenz und des Informationsaustausches in Steu-
erfragen setzte Liechtenstein mit der Liechtensteinstein Er-
klärung vom 12. März 2009 einen Meilenstein, dem viele 
andere Länder folgten. Liechtenstein kündigte in der Liech-
tenstein Erklärung an, in Steuersachen den OECD-Stan-
dard zu implementieren. In der Folge schloss Liechtenstein 
im Berichtsjahr insgesamt 2 Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) und 11 Abkommen betreffend die Zusammen-
arbeit und den Informationsaustausch in Steuerfragen (Tax 
Information Exchange Agreement, TIEA) ab. Liechtenstein 
war damit das erste Mal seit Jahren auf keiner schwarzen 
oder grauen Liste im Bereich Steuern, Aufsicht oder Geld-
wäscherei.

Diese Entwicklungen und die gleichzeitige weltweite 
Wirtschaftskrise setzten aber auch dem Staatshaushalt 
massiv zu. Es wurde erkannt, dass der liechtensteinische 
Staatshaushalt ein grosses strukturelles Defizit aufweist. 
Die Regierung hat deshalb beschlossen, dieses Defizit bis 
ins Jahr 2014 abzubauen. Hierfür wurde im Berichtsjahr 
ein entsprechendes Projekt gestartet und bereits erste 
Massnahmen ergriffen bzw. vorgeschlagen.

Damit Liechtenstein trotz der Entwicklungen im Be-
reich der Transparenz und des Informationsaustausches 
in Steuerfragen ein attraktiver Finanzplatz bleibt, müssen 
hierfür die Rahmenbedingungen stimmen. Deshalb wurde 
seitens der Regierung im Februar des Berichtsjahres die 
Vernehmlassung für die Steuerreform gestartet sowie die 
Ergebnisse der Vernehmlassung in den Bericht und Antrag 
eingearbeitet. 

Liechtenstein stand Anfang des Jahres 2009 unter sehr 
grossem politischem und wirtschaftlichem internationa-
lem Druck, der sich durch den Diebstahl von Kunden-
daten von liechtensteinischen Banken und den Erwerb 
dieser Daten durch Deutschland stark akzentuiert hatte. 
Internationale Gremien, die sich mit den notwendigen 
Aktionen zur Bewältigung der internationalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise befassten – insbesondere die G20 
– beschlossen eine Reihe von Massnahmen, die zur ver-
stärkten Transparenz der Finanzmärkte und zur grenz-
überschreitenden Sicherstellung von Steuereinnahmen 
als notwendig erachtet wurden. Liechtenstein wurde 
im Bereich der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
der Steuerhinterziehung als unkooperativer Staat an-
gesehen und auf der «grauen Liste» der OECD geführt, 

auf welcher sich Staaten befinden, die sich nicht oder 
nicht genügend an den internationalen Standards der 
OECD über die Transparenz und die Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung orientie-
ren. Von einigen OECD-Staaten wurden konkrete Sank-
tionsdrohungen ausgesprochen, welche den Handel 
mit den entsprechenden Staaten stark erschwert oder 
sogar verunmöglicht hätten. Insbesondere der Druck 
aus Deutschland, einem der wichtigsten Exportländer 
der liechtensteinischen Industrie, was sehr gross, da in 
Deutschland ein entsprechendes Gesetz (Steuerhinter-
ziehungsbekämpfungsgesetz) beschlossen wurde.

Liechtenstein-Erklärung
Bereits im Vorjahr hatte die Regierung auf die internati-
onalen Veränderungen reagiert und mit dem Projekt Fu-
turo eine neue Finanzplatzstrategie eingeleitet. Die Kon-
kretisierung und Umsetzung dieser neuen Politik hat sich 
durch die Ereignisse im Jahr 2009 weiter beschleunigt. 
Am 12. März 2009 veröffentlichte die Regierung die so 
genannte Liechtenstein Erklärung, die in enger Zusam-
menarbeit zwischen Regierung, Fürstenhaus und den 
Wirtschaftsverbänden entstanden war. Die Erklärung 
wurde am 12. März 2009 von S.D. Erbprinz Alois von 
und zu Liechtenstein, Regierungschef Dr. Klaus Tschüt-
scher (damals designierter Regierungschef) sowie Alt-
Regierungschef Otmar Hasler (damals Regierungschef) 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Liechtenstein verpflichtet 
sich damit zur Umsetzung des OECD-Standards im Be-
reich der Transparenz und des Informationsaustausches 
in Steuerfragen. Gleichzeitig machte Liechtenstein in-
teressierten Ländern das Angebot, entsprechende bila-
terale Abkommen abzuschliessen. Zudem erklärte sich 
Liechtenstein bereit, weiter gehende, im beiderseitigen 
Interesse stehende Abkommen abzuschliessen, die eine 
umfassende Lösung der grenzüberschreitenden Steuer-
problematik anstreben und eine Lösung zur Begleichung 
vergangener, gegenwärtiger und künftiger Steuerschul-
den ausländischer Finanzplatzkunden ermöglichen so-
wie Regelungen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung enthalten. Die Regierung ist überzeugt, mit diesem 
Ansatz die langfristige Stabilität und die Reputation des 
Finanzplatzes Liechtenstein sicher stellen zu können.

Neue Struktur
Um die Wichtigkeit der Neupositionierung des Finanz-
platzes und der internationalen Zusammenarbeit zu 
betonen, wurde im Ressort Präsidium die Position der 
Koordinatorin und Delegierten für internationale Finanz-
platz- und Steuerverhandlungen geschaffen. Im Zen-
trum der neuen Struktur, die im April 2009 geschaffen 
wurde, steht die Sicherstellung der Zusammenarbeit 
zwischen der Regierung und den Marktteilnehmern in 
strategischer und technischer Hinsicht. Zentrale Schnitt-
stelle und strategisches Organ ist die Präsidentenrunde, 
welche monatlich tagt und welche dazu dient, die Präsi-
denten der Wirtschaftsverbände über die aktuellen Ent-
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wicklungen zu informieren und die strategische Ausrich-
tung der Finanzplatzpolitik zu diskutieren. Zudem wurde 
auch dafür gesorgt, dass bei wichtigen Projekten wie 
z.B. dem Steueramtshilfegesetz oder bei den Verhand-
lungen zum Abkommen mit dem Vereinigten Königreich 
die Wirtschaftsverbände in den entsprechenden Arbeits-
gruppen vertreten waren, damit ihre Interessen frühzei-
tig im Gesetzgebungs- und Verhandlungsprozess disku-
tiert und berücksichtigt werden konnten.

Bilaterale Verhandlungen betreffend Doppelbesteu-
erungsabkommen sowie Abkommen betreffend die 
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in 
Steuerfragen
Liechtenstein führte 2009 mit vielen Staaten Verhand-
lungen betreffend den Abschluss von Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) und/oder Abkommen betreffend 
die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in 
Steuerfragen (Tax Information Exchange Agreement, 
TIEA). 

Bei allen bisher abgeschlossenen Abkommen wird 
Auskunft nur auf eine spezifizierte Anfrage hin erteilt. 
Sogenannte «fishing expeditions» (Anfragen aufs Gera-
tewohl) sind unzulässig. Alle Abkommen sehen zudem 
eine Anwendung nur mit Bezug auf künftige Steuerjahre 
vor, eine Rückwirkung ist damit ausgeschlossen. 
Mit folgenden Ländern hat Liechtenstein im Jahr 2009 
Steuerabkommen unterzeichnet:
− Vereinigtes Königreich: Am 11. August 2009 unter-

zeichneten Regierungschef Klaus Tschütscher und der 
britische Minister Stephen Timms in Vaduz das TIEA 
zwischen Liechtenstein und dem Vereinigten König-
reich. Zusätzlich wurde auch ein Memorandum of Un-
derstanding unterzeichnet, welches eine spezielle und 
sehr attraktive Regelung für eine Selbstdeklaration von 
bisher nicht versteuerten Geldern für Steuerpflichtige 
aus dem Vereinigten Königreich enthält (Liechtenstein 
Disclosure Facility, LDF). Im Gegenzug verpflichtet 
sich Liechtenstein sicherzustellen, dass sich bis 2015 
keine unversteuerten Gelder mehr von im Vereinigten 
Königreich steuerpflichtigen Personen auf dem Finanz-
platz Liechtenstein befinden und führt dazu ein beson-
deres Compliance-Programm ein.

− Luxemburg: Am 26. August 2009 unterzeichneten Re-
gierungschef Klaus Tschütscher und der luxembur-
gische Minister Luc Frieden in Vaduz ein DBA zwi-
schen Liechtenstein und Luxemburg. Es handelt sich 
hierbei um das erste DBA Liechtensteins, welches dem 
OECD-Musterabkommen folgt.

− Deutschland: Am 13. März 2009 begannen die Ver-
handlungen mit der Bundesrepublik Deutschland be-
treffend den Abschluss eines TIEA, welches am 2. Sep-
tember 2009 durch Regierungschef Klaus Tschütscher 
sowie den deutschen Botschafter in Liechtenstein Axel 
Berg in Vaduz unterzeichnet wurde. Die Verhand-
lungen werden seither weitergeführt und umfassen 
insbesondere den Abschluss eines DBA. 

− Andorra: Am 18. September 2009 unterzeichneten 
Regierungschef Klaus Tschütscher und der andorra-
nische Aussenminister Xavier Espot Miró in Vaduz ein 
TIEA zwischen Liechtenstein und Andorra.

− Monaco: Am 21. September 2009 unterzeichneten Bot-
schafter Hubert Büchel sowie Botschafter Robert Fillon 
ein TIEA zwischen Liechtenstein und Monaco in Bern.

− Frankreich: Am 22. September 2009 unterzeichneten 
Regierungschef-Stellvertreter Martin Meyer und der 
französische Budgetminister Eric Woerth in Vaduz ein 
TIEA zwischen Liechtenstein und Frankreich. 

− San Marino: Am 23. September 2009 unterzeichnete 
Botschafter Prinz Nikolaus und Botschafter Gian Nicola 
Philippi Balestra in Brüssel das DBA zwischen Liech-
tenstein und San Marino. 

− St. Vincent and the Grenadines: Am 2. Oktober 2009 
wurde durch Katja Gey und Bryan Jeeves, Honorarkon-
sul, in Vaduz das TIEA zwischen Liechtenstein und St. 
Vincent and the Grenadines unterzeichnet.

− Irland: Am 13. Oktober 2009 unterzeichneten Regie-
rungschef Klaus Tschütscher und der irische Finanz-
minister Brian Lenihan in Dublin ein TIEA zwischen 
Liechtenstein und Irland.

− Belgien: Am 10. November 2009 unterzeichneten Re-
gierungschef Klaus Tschütscher und Finanzminister 
Didier Reynders in Brüssel das TIEA zwischen Liech-
tenstein und Belgien.

− Niederlande: Am 10. November 2009 unterzeichneten 
Regierungschef Klaus Tschütscher und der Staatsse-
kretär für Finanzen de Jager in Brüssel das TIEA zwi-
schen Liechtenstein und den Niederlande.

− Antigua und Barbuda: Am 25. November 2009 unter-
zeichneten Botschafterin Claudia Fritsche sowie Bot-
schafterin Deborah Lovell in Washington das TIEA zwi-
schen Liechtenstein und Antigua und Barbuda.

− St. Kitts und Nevis: Am 14. Dezember 2009 unterzeich-
neten Botschafterin Claudia Fritsche sowie Botschafte-
rin Izben C. Williams in Washington das TIEA zwischen 
Liechtenstein und St. Kitts und Nevis.

Neben den bereits abgeschlossenen Abkommen führte 
Liechtenstein noch weitere Verhandlungen, welche aber 
im Jahr 2009 noch nicht zum Abschluss gebracht werden 
konnten. Zudem wurden mit einigen Staaten, mit denen 
ein TIEA abgeschlossen wurde, bereits Verhandlungen 
betreffend den Abschluss eines DBA aufgenommen.

Streichung von der «Grauen Liste»
Aufgrund der von Liechtenstein abgeschlossenen bila-
teralen Abkommen wurde Liechtenstein am 10. Novem-
ber 2009 von der «Grauen Liste» gestrichen und neu auf 
der «Weissen Liste» der OECD geführt. Die OECD aner-
kannte damit, dass Liechtenstein die internationalen Ko-
operationsstandards in Steuerfragen implementiert hat. 
Liechtenstein hat es somit geschafft, innerhalb von weni-
gen Monaten von der «Schwarzen Liste» der nicht koope-
rativen Staaten auf die «Weisse Liste» der kooperativen 
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Staaten zu gelangen. Durch diese Massnahmen konnten 
Sanktionen gegen Liechtenstein abgewendet und die in-
ternationale Reputation des Landes Liechtenstein ganz 
massgeblich verbessert werden.

Betrugsbekämpfungsabkommen
Neben den bilateralen Verhandlungen wurden die Ver-
handlungen mit der Europäischen Union betreffend den 
Abschluss eines erweiterten Betrugsbekämpfungsab-
kommens zwischen der EU und deren Mitgliedstaaten 
auf der einen und Liechtenstein auf der anderen Seite 
fortgesetzt. In mehreren Verhandlungsrunden konnte in 
den wesentlichen Punkten eine Einigung erzielt werden. 
Die Europäische Kommission verabschiedete das Ver-
handlungsergebnis. Im Berichtsjahr konnte unter den 
EU-Mitgliedstaaten hierzu allerdings noch keine poli-
tische Einigung erzielt werden.

Steueramtshilfegesetzgebung/US-Amtshilfegesetz
Der Landtag verabschiedete in seiner Sitzung vom 16. 
September 2009 einhellig das neue Steueramtshilfege-
setz zur Umsetzung des am 8. Dezember 2008 abge-
schlossenen Informationsaustauschabkommen mit den 
USA. Das Gesetz trat auf den 1. Januar 2010 in Kraft und 
stellt einen wichtigen Schritt zur Umsetzung der OECD-
Standards und der Sicherstellung der Rechtssicherheit 
der Kunden des liechtensteinischen Finanzplatzes sowie 
der Finanzintermediäre dar.

Am 15. Dezember 2009 schickte die Regierung die 
Vorlage betreffend die Schaffung eines Gesetzes über 
die Durchführung der internationalen Amtshilfe in Steu-
erfragen (Steueramtshilfegesetz, SteAHG) in die Ver-
nehmlassung. Mit der Vorlage des Steueramtshilfege-
setzes wird die gesetzliche Grundlage für die nationale 
Umsetzung der Abkommen im Steuerbereich geschaf-
fen. Das Steueramtshilfegesetz wird sowohl für die be-
reits abgeschlossenen Abkommen wie auch für zukünf-
tige Abkommen zur Anwendung kommen.

Ebenfalls am 15. Dezember 2009 wurde die Vorlage 
betreffend die Schaffung eines Gesetzes über die Amts-
hilfe in Steuersachen mit dem Vereinigten Königreich 
in die Vernehmlassung geschickt. Aufgrund des beson-
deren Charakters des Abkommens mit dem Vereinigten 
Königreich einschliesslich der speziellen Selbstdeklarie-
rungsmöglichkeit für im Vereinigten Königreich steuer-
pflichtige Kunden des liechtensteinischen Finanzplatzes 
ist es sachlich notwendig, zusätzlich zum allgemeinen 
Steueramtshilfegesetz (SteAHG) für die Umsetzung 
dieses Abkommens eine eigene gesetzliche Grundlage 
zu schaffen.

Staatshaushalt

Im Rahmen der Finanzplanung 2010 bis 2014 wurde 
klar, dass der liechtensteinische Staatshaushalt in den 
nächsten Jahren ein grosses strukturelles Defizit aufwei-
sen wird. Dieses resultiert aus den Veränderungen in 

der Wirtschaftsstruktur Liechtensteins, welche durch die 
neuen Rahmenbedingungen des Finanzplatzes ausgelöst 
wurde. Zudem wurde die liechtensteinische Wirtschaft 
aufgrund ihrer starken Abhängigkeit vom Export über-
mässig stark durch die weltweite Wirtschaftskrise getrof-
fen. Diese beiden Faktoren haben einen grossen, nega-
tiven Einfluss auf die Ergebnisse des Staatshaushaltes in 
den nächsten Jahren. Dies hat zur Folge, dass Liechten-
stein das erste Mal seit Jahrzehnten mit hohen Defiziten 
im Staatshaushalt konfrontiert wird, die es nötig machen, 
die vorhandenen Staatsreserven abzubauen.

Die Regierung hat in der Folge beschlossen, dieses 
strukturelle Defizit anzugehen und eine ausgabensei-
tige Sanierung des Staatshaushaltes um CHF 160 Mio. 
pro Jahr anzustreben. Dieses Ziel soll bis 2014 erreicht 
werden, so dass ab dem Budget 2015 wieder ein ausge-
glichener Staatshaushalt möglich ist. Damit dieses Ziel 
erreicht werden kann, wurde eine entsprechende Projekt-
organisation beschlossen. Die Sanierung soll in insgesamt 
4 Teilprojekten angegangen werden: Sachaufwand, Perso-
nalaufwand, Beiträge sowie Finanzzuweisungen an die Ge-
meinden. Zwei weitere Projekte, die Regierungs- und Ver-
waltungsreform sowie das Projektportfoliomanagement 
haben keine mittelbar messbaren Spareffekte, dienen aber 
der erhöhten Effektivität und Effizienz der Verwaltung.

Die Regierung hat die Finanzplanung 2010 bis 2014 
mit BuA Nr. 2009/100 dem Landtag vorgelegt. Dieser hat 
in seiner Sitzung vom November 2009 mehrheitlich der 
Vorlage zugestimmt und damit die Sanierung des Staats-
haushaltes innerhalb des Zeitraumes bis 2014 gutgeheis-
sen.

Die Regierung hat die Projektarbeiten zur Sanierung 
des Staatshaushaltes gestartet und wird in den kommen-
den Jahren entsprechende Massnahmen ergreifen bzw. 
dem Landtag entsprechende Vorlagen zur Beschlussfas-
sung übergeben.

Steuerreform

Der Vernehmlassungsbericht zur Totalrevision des Ge-
setzes über die Landes- und Gemeindesteuern sowie die 
Abänderung der entsprechenden Spezialgesetze wurde 
von der Vorgängerregierung am 20. Januar 2009 verab-
schiedet. Die Vernehmlassungsfrist lief bis 5. Juni 2009. 
Diese wurde aber auf Bitte mehrerer Vernehmlassungs-
teilnehmer von der Regierung bis 5. Juli 2009 verlängert. 
Im Rahmen der Vernehmlassung wurden mehr als 70 
Eingaben gemacht, die zum Teil sehr umfangreich wa-
ren. Die Regierung prüfte alle Eingaben. Zudem mus-
ste die Steuerreform auch unter dem Gesichtspunkt der 
Schieflage der Staatsfinanzen sowie der internationalen 
Entwicklungen im Steuerbereich überprüft und teilweise 
angepasst werden. Auch mussten Berechnungen zu den 
Auswirkungen auf den Finanzausgleich erstmals durch-
geführt werden. Die Überarbeitung des Vernehmlas-
sungsberichtes, die neuen Rahmenbedingungen sowie 
die vor dem Vernehmlassungsbericht noch nicht in An-
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griff genommene Anpassung der Informatik der Steuer-
verwaltung machten ein Inkrafttreten auf den 1. Januar 
2010 von Anfang an unmöglich. Neu strebt die Regie-
rung ein Inkrafttreten auf den 1. Januar 2011 an, ent-
sprechend wurden im Jahr 2009 die nötigen Massnah-
men und Projekte in Angriff genommen.

Auslandsreisen

Im Berichtsjahr absolvierte der Regierungschef folgende 
Auslandsreisen:
− 6. April 2009: Antrittsbesuch in Wien; Arbeitsgespräch 

mit Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Pröll
− 1. Mai 2009: Antrittsbesuch in Bern; Arbeitsgespräch 

mit Bundespräsident Hans-Rudolf Merz
− 21.-22. Mai 2009: Arbeitsreise nach Luxemburg; Ar-

beitsgespräche mit Premier und Finanzminister Jean-
Claude Juncker, Budget-Minister Luc Frieden sowie 
der Familienministerin Marie-Josée Jacobs

− 26. Mai 2009: Arbeitsgespräch mit dem hessischen Mi-
nisterpräsidenten Roland Koch in Wiesbaden

− 21.-25. September 2009: Arbeitsbesuch in die USA; 
Teilnahme am UNO-Klimagipfel in New York; diverse 
Arbeitsgespräche mit hohen Vertretern der Obama-Ad-
ministration und dem Kongress in Washington

− 13. Oktober 2009: Unterzeichnung des TIEA mit Irland 
in Dublin; Arbeitsgespräch mit dem irischen Finanzmi-
nister Brian Lenihan

− 20. Oktober 2009: Arbeitsgespräch in Paris mit OECD-
Generaldirektor Angel Gurria und Jeffrey Owens, Di-
rektor für Steuerpolitik der OECD 

− 10. November 2009: Teilnahme am Gemeinsamen 
ECOFIN-Meeting in Brüssel; diverse Arbeitsgespräche; 
Unterzeichnung der TIEA mit Belgien und den Nieder-
landen

Gesetzgebung

Folgende Vernehmlassungen wurden seitens des Res-
sorts Finanzen im Jahr 2009 gestartet:
− Die Schaffung eines Gesetzes über die Durchführung 

des Übereinkommens vom 8. Dezember 2008 zwischen 
der Regierung des Fürstentums Liechtenstein und der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über 
die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in 
Steuersachen (US-Amtshilfegesetz, US-AHG)

− Die Totalrevision des Gesetzes über die Landes- und 
Gemeindesteuern (Steuergesetz) sowie die Abände-
rung der entsprechenden Spezialgesetze

− Die Abänderung des Gesetzes über Mietbeiträge für 
Familien

− Die Schaffung eines Gesetzes über die Durchführung 
der internationalen Amtshilfe in Steuersachen (Steuer-
amtshilfegesetz; SteAHG)

− Die Schaffung eines Gesetzes über die Amtshilfe in 
Steuersachen mit dem Vereinigten Königreich (Steuer-
amtshilfegesetz-UK; AHG-UK)

Folgende Berichte und Anträge (BuA) wurden seitens 
des Ressorts Finanzen dem Landtag zur Entscheidung 
vorgelegt:
− BuA Nr. 2009/5: Bericht und Antrag betreffend den 

Beschluss Nr. 114/2008 des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses (Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 
über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung 
der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/
EG)

− BuA Nr. 2009/9: Bericht und Antrag betreffend die Ab-
änderung des Bankengesetzes sowie des Investment-
unternehmensgesetzes

− BuA Nr. 2009/12: Stellungnahme zu den anlässlich der 
ersten Lesung betreffend die Abänderung des Banken-
gesetzes, des Vermögensverwaltungsgesetzes sowie 
des Investmentunternehmensgesetzes und des E-Geld-
gesetzes aufgeworfenen Fragen

− BuA Nr. 2009/40: Bericht und Antrag betreffend das 
Übereinkommen vom 8. Dezember 2008 mit den Verei-
nigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch in Steuersachen, das 
Steueramtshilfegesetz-USA, das Gesetz über die Abän-
derung des Staatsgerichtshofgesetzes und die Ergän-
zung von Art. 102 der Verfassung

− BuA Nr. 2009/41: Bericht und Antrag betreffend die 
Abänderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes und 
des Versicherungsvermittlungsgesetzes (unter beson-
derer Berücksichtigung der Umsetzung der EU-Rück-
versicherungsrichtlinie)

− BuA Nr. 2009/42: Bericht und Antrag betreffend die 
Schaffung des Zahlungsdienstegesetzes, die Abände-
rung des Fern-Finanzdienstleistungsgesetzes, des Fi-
nanzmarktaufsichtsgesetzes, des Gesetzes über die 
Vermittlerämter, des Gewerbegesetzes und des Post-
gesetzes sowie die Aufhebung des Gesetzes über die 
Ausführung von Überweisungen

− BuA Nr. 2009/56: Bericht und Antrag betreffend die 
Anpassung der Anlagen I und II zur Mehrwertsteuer-
vereinbarung zwischen dem Fürstentum Liechtenstein 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie be-
treffend die Schaffung eines neuen Gesetzes über die 
Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz; MWSTG)

− BuA Nr. 2009/57: Stellungnahme zu den anlässlich der 
ersten Lesung betreffend die Schaffung des Zahlungs-
dienstegesetzes, die Abänderung des Fern-Finanz-
dienstleistungs-Gesetzes, des Finanzmarktaufsichts-
gesetzes, des Gesetzes über die Vermittlerämter, des 
Gewerbegesetzes und des Postgesetzes sowie die Auf-
hebung des Gesetzes über die Ausführung von Über-
weisungen aufgeworfenen Fragen

− BuA Nr. 2009/61: Stellungnahme zu den anlässlich der 
ersten Lesung betreffend das Übereinkommen vom 
8. Dezember 2008 mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika über die Zusammenarbeit und den Informa-
tionsaustausch in Steuersachen, das Steueramtshil-
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fegesetz-USA, das Gesetz über die Abänderung des 
Staatsgerichtshofgesetzes und die Ergänzung von Art. 
102 der Verfassung aufgeworfenen Fragen

− BuA Nr. 2009/69: Stellungnahme zu den anlässlich der 
ersten Lesung betreffend die Abänderung des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes und des Versicherungsver-
mittlungsgesetzes (unter besonderer Berücksichtigung 
der Umsetzung der EU-Rückversicherungsrichtlinie) 
aufgeworfenen Fragen

− BuA Nr. 2009/76: Stellungnahme zu den anlässlich der 
ersten Lesung betreffend die Schaffung eines Gesetzes 
über die Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz; FinKG) 
aufgeworfenen Fragen

− BuA Nr. 2009/78: Stellungnahme zu den anlässlich der 
ersten Lesung betreffend die Schaffung eines neuen 
Gesetzes über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuer-
gesetz; MWSTG) aufgeworfenen Fragen

− BuA Nr. 2009/100: Bericht und Antrag zur Finanzpla-
nung 2010 – 2014

− BuA Nr. 2009/107: Bericht und Antrag betreffend die 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zur Berichti-
gung der Übergangsbestimmungen

− BuA Nr. 2009/108: Bericht und Antrag betreffend die 
Abschaffung von Kindersubventionen nach dem Wohn-
bauförderungsgesetz sowie die Abschaffung von Sub-
ventionen für Elektrofahrzeuge nach dem Subventions-
gesetz

AMTSSTELLEN

Steuerverwaltung

Amtsleiter: Marco Felder

Die Steuerverwaltung führt die Veranlagung und den Be-
zug der meisten Steuerarten durch. Zu den ertragsmäs-
sig gewichtigsten Steuerarten zählten im Berichtsjahr die 
Mehrwertsteuer, die Kapital- und Ertragssteuer sowie die 
Vermögens- und Erwerbssteuer. Organisatorisch ist die 
Steuerverwaltung in fünf Abteilungen sowie zwei Stabsstel-
len gegliedert; sie wies im Berichtsjahr einen Personalbe-
stand von 47 Personen auf. 

Abteilung Natürliche Personen

Die Abteilung Natürliche Personen führt in Zusammenar-
beit mit den Gemeindesteuerkassen die Veranlagungen 
der natürlichen Personen betreffend die Entrichtung der 
Vermögens- und Erwerbssteuern durch. Im Berichtsjahr 
erfolgten insgesamt 27'552 (Vorjahr 26'923) Veranla-
gungen mit einem Steuerergebnis von CHF 154.6 Mio. 
(Vorjahr CHF 161.1 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr nahm 

die Anzahl der Veranlagungen um 2.3% zu und das Steu-
erergebnis reduzierte sich um 4.03%. Die grosse Zahl 
der jährlich durchzuführenden Veranlagungen erfordert 
eine enge und effiziente Zusammenarbeit zwischen der 
Steuerverwaltung und den Gemeindesteuerkassen. Wo 
erforderlich, unterstützen und beraten die Revisoren/-
innen und Sachbearbeiter/-innen der Steuerverwaltung 
die Gemeindesteuerkassen. Im Berichtsjahr wurde zu-
dem eine gemeinsame Sitzung mit allen Gemeindekas-
sieren durchgeführt.

Im März 2007 wurde den Steuerpflichtigen das er-
ste Mal die Möglichkeit angeboten, die Steuererklärung 
in elektronischer Form auszufüllen. Die Einführung der 
elektronischen Steuererklärung fand auch im Berichts-
jahr 2009 nach wie vor grossen Zuspruch. So wurden 
rund 30 % der Steuererklärungen in elektronischer 
Form ausgefüllt. Die Zufriedenheit der Steuerpflichtigen 
kam auch durch zahlreiche positive Rückmeldungen an 
die Verwaltung zum Ausdruck. 

Die grössten Sonderprojekte im Berichtsjahr waren 
die Mitarbeit bei verschiedenen Informatikprojekten so-
wie das Projekt «Neuer Lohnausweis».

Abteilung Juristische Personen

Die Hauptaufgabe der Abteilung Juristische Personen be-
steht in der Veranlagung und Erhebung der Kapital- und 
Ertragssteuer von Gesellschaften, welche im Lande ein 
nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. 
Im Zuge der Prüfung der Steuererklärung wird jeweils 
auch die Couponsteuer von 4% der Obligationen- und 
Aktiencoupons in Rechnung gestellt sowie die Abgabe 
der Stempelsteuererklärung kontrolliert. 

Im Berichtsjahr wurden rund 4'200 (Vorjahr rund 
3'100) Veranlagungen betreffend die Entrichtung von 
Kapital- und Ertragssteuern vorgenommen. Die Gesamt-
einnahmen aus der Kapital- und Ertragssteuer beliefen 
sich auf CHF 178.1 Mio. (Vorjahr CHF 219.6 Mio.). Durch 
die zusätzlichen Personalressourcen konnte die Anzahl 
der Veranlagungen gegenüber dem Vorjahr deutlich er-
höht und der zeitliche Veranlagungsrückstand reduziert 
werden.

Das grösste Sonderprojekt im Berichtsjahr war die 
Analyse der Auswirkungen des geplanten neuen Steu-
ergesetzes auf die bestehenden Prozessabläufe und IT-
Applikationen. 

Abteilung Mehrwertsteuer

Die Abteilung Mehrwertsteuern hat für die umfassende, 
exakte und termingerechte Erhebung der Mehrwert-
steuer und deren Bezug zu sorgen. Zu den wesentlichen 
Aufgaben gehören die Administration von mehrwert-
steuerpflichtigen Personen, die Bearbeitung der ein-
gereichten Anträge, die fachtechnische Kontrolle der 
Selbstveranlagungen, das Erstellen von Ergänzungs-
abrechnungen oder Gutschriften, der Erlass von Verfü-
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gungen, die Durchführung von externen Buchprüfungen 
sowie die Publikation der Verwaltungspraxis in Form von 
Broschüren und Merkblättern. Ein weiterer Tätigkeitsbe-
reich ist die Zusammenarbeit mit der Eidg. Steuerver-
waltung sowie der Eidg. Zollverwaltung aufgrund der 
bestehenden staatsvertraglichen Vereinbarungen bezüg-
lich der einheitlichen Umsetzung der Vorschriften im Be-
reich der Mehrwertsteuer. 

Per Ende des Berichtsjahres waren 3'579 (Vorjahr 
3'676) Mehrwertsteuerpflichtige registriert; gegenüber 
der im Vorjahr registrierten Steuerpflichtigen ergaben 
sich 261 Neueintragungen und 358 Löschungen. Die in 
der Landesrechnung ausgewiesenen Mehrwertsteuer-
einnahmen beliefen sich auf rund CHF 206.6 Mio. Ge-
genüber dem Rechnungsjahr 2008 bedeutet dies eine 
Abnahme der Mehrwertsteuereinnahmen von ca. 3%, in 
welchem sie sich auf CHF 212.7 Mio. beliefen. 

Da Liechtenstein und die Schweiz aufgrund des be-
stehenden Mehrwertsteuervertrages ein gemeinsames 
Mehrwertsteuergebiet bilden, werden die Einnahmen 
beider Vertragsstaaten aus der Mehrwertsteuer (inkl. 
der durch die Eidg. Oberzolldirektion erhobenen Ein-
fuhrumsatzsteuer) während des Jahres einem gemein-
samen Mehrwertsteuerpool zugewiesen. Die Verteilung 
der gemeinsamen Mehrwertsteuererträge erfolgt je-
weils auf Ende des Kalenderjahres, wobei die in einem 
festgelegten Dienstleistungssektor erzielten Mehrwert-
steuererträge in vollem Umfang an jenen Vertragsstaat 
zurückfliessen, in welchem sie erhoben wurden. Der ver-
bleibende Ertrag des Mehrwertsteuerpools wird gemäss 
einem jährlich zu ermittelnden Verteilungsschlüssel auf-
geteilt. Dieser Verteilungsschlüssel ergibt sich aus der 
Bevölkerungszahl sowie dem Volkseinkommen pro Kopf 
der beiden Vertragsstaaten, um so die unterschiedliche 
einkommensabhängige Pro-Kopf-Nachfrage nach mehr-
wertsteuerbelasteten Gütern und Dienstleistungen zu 
berücksichtigen. Der liechtensteinische Anteil am Mehr-
wertsteuerpool belief sich im Berichtsjahr auf rund 0.88 
% (Vorjahr 0.77%).

Abteilung Spezialsteuern

Zu den Spezialsteuern zählen die Grundstücksgewinn-, 
die Nachlass-, Erbanfalls- sowie die Schenkungssteuer. 
Im Bereich der Grundstücksgewinnsteuer bearbeitete 
die Abteilung Spezialsteuern im Berichtsjahr insge-
samt 1'036 (Vorjahr 1'359) grundbücherliche Grund-
stücksübertragungen. Bei insgesamt 531 (Vorjahr 721) 
Grundstücksübertragungen hatten die Steuerpflichtigen 
Grundstücksgewinnsteuern zu entrichten, während bei 
505 (Vorjahr 638) Übertragungen keine Steuern anfie-
len. Aus einem steuerbaren Grundstücksgewinn von ins-
gesamt CHF 112.3 Mio. (Vorjahr CHF 114.7 Mio.) re-
sultierten dabei Steuereinnahmen von CHF 17.7 Mio. 
(Vorjahr CHF 17.5 Mio.), welche zu zwei Dritteln den 
Gemeinden und zu einem Drittel dem Land zufliessen. 
Erhoben wird die Grundstücksgewinnsteuer von den 

Grundstücksverkäufern, wobei die Steuer für jedes ver-
kaufte Grundstück bzw. Stockwerkeigentum gesondert 
in Rechnung gestellt wird. 

Im Zuge der Veranlagung der Grundstücksgewinn-
steuer werden die eingereichten Kauf- und Dienstbar-
keitsverträge sowie die Meistbotsbeschlüsse der Verstei-
gerungen erfasst und gemeinsam mit den eingereichten 
Steuererklärungen geprüft, insbesondere hinsichtlich der 
Erwerbs- und Verkaufspreise sowie der anrechenbaren 
Anlagekosten. Verschiedentlich ist es dabei erforderlich, 
den Verkaufspreis von Amtes wegen festzusetzen, wobei 
z.T. Expertisen beigezogen und Augenscheine durch-
geführt werden. Nach Erstellung der Grundstücksge-
winnsteuerrechnung und Zahlungseingang leitet die Ab-
teilung Spezialsteuern die Grundstücksverträge an das 
Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt zur grundbü-
cherlichen Eintragung weiter.

Im Bereich der Nachlass- und Erbschaftssteuern wur-
den im Berichtsjahr insgesamt 296 (Vorjahr 310) Fälle 
bearbeitet, wobei in 230 (Vorjahr 238) Fällen Steuern zu 
entrichten waren. Insgesamt ergaben sich Steuereinnah-
men von CHF 7.1 Mio. (Vorjahr CHF 9.0 Mio.) aus einem 
steuerbaren Gesamtnachlass von CHF 138 Mio. (Vorjahr 
CHF 157.9 Mio.). 

Zu den Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhe-
bung der Nachlass- und Erbschaftssteuer zählen die edv-
mässige Erfassung der durchgeführten Inventarisationen, 
die Durchsicht der gerichtlichen Verlassenschaftsakte, 
die Festsetzung des steuerpflichtigen Reinnachlasses und 
die Ausfertigung der Steuerrechnungen. Nach Eingang 
der Zahlungen wird das Erbe mittels Umschriftsbewilli-
gung zuhanden des Landgerichtes freigegeben.

Aus Schenkungssteuern resultierte im Berichtsjahr 
ein Betrag von CHF 1.8 Mio. (Vorjahr CHF 3.5 Mio.). 
Steuerbasis dieser Schenkungssteuern war eine steu-
erbare Schenkungssumme von insgesamt CHF 155.7 
Mio. (Vorjahr CHF 149.6 Mio.). Bearbeitet wurden ins-
gesamt 526 (Vorjahr 517) Schenkungen, wobei in 410 
(Vorjahr 400) Fällen Steuern zu entrichten waren. Nach 
der edv-mässigen Erfassung der Schenkungsverträge 
und Schenkungsanzeigen sind jeweils die Werte der 
geschenkten Vermögensobjekte festzusetzen und die 
Schenkungssteuerrechnungen zu erstellen. Im Falle von 
Grundstücksschenkungen werden die Schenkungsver-
träge nach Eingang der Steuerzahlungen an das Grund-
buch- und Öffentlichkeitsregisteramt weitergeleitet.

Abteilung Steuerbezug und Register

Die Abteilung Steuerbezug und Register ist insbesondere 
zuständig für den Bezug der Kapital- und Ertragssteuer, 
der Couponsteuer, der Besonderen Gesellschaftssteuern, 
der Lohnsteuerabzüge, der Quellensteuer der österrei-
chischen Grenzgänger/-innen und der Rentnersteuer, die 
Veranlagung der Besonderen Gesellschaftssteuern sowie 
für eine Reihe weiterer administrativer Aufgaben.

Aus den Lohnsteuerabzügen und den Quellensteuern 
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der österreichischen Grenzgänger/-innen resultierten im 
Berichtsjahr Einnahmen von CHF 116 Mio. (Vorjahr CHF 
109.5 Mio.). Die Lohnsteuerabzüge werden vom jewei-
ligen Arbeitgeber vorgenommen, welcher gemäss Steu-
ergesetz verpflichtet ist, einen bestimmten Anteil des 
an seine Arbeitnehmer/-innen auszubezahlenden Brut-
tolohnes zurückzubehalten und der Steuerverwaltung 
abzuliefern. Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin er-
hält für diese Vorauszahlung der Vermögens- und Er-
werbssteuer einen Skonto gutgeschrieben, welcher sich 
für das Steuerjahr 2008 auf 0.75% (Vorjahr 0.75%) des 
abgelieferten Lohnsteuerbetrags belief. Insgesamt rech-
neten die Arbeitgeber im Berichtsjahr eine Bruttolohn-
summe von CHF 2'637 Mio. (Vorjahr CHF 2’464 Mio.) 
ab, was einer Zunahme von CHF 173 Mio. bzw. 7% ent-
spricht. Auf die 7'710 (Vorjahr 7'590) österreichischen 
Grenzgänger/-innen entfiel dabei eine Lohnsumme von 
CHF 509.8 Mio. (Vorjahr CHF 483.6 Mio.). Da sich der 
Quellensteuerabzug der österreichischen Grenzgänger/-
innen auf 4 % des Bruttolohnes beläuft, resultierten hie-
raus Steuereinnahmen von CHF 20.3 Mio. (Vorjahr CHF 
19.2 Mio.).

Aus den Besonderen Gesellschaftssteuern resul-
tierten im Berichtsjahr CHF 79.2 Mio. (Vorjahr CHF 89.0 
Mio.). Die Gesamteinnahmen aus der Couponsteuer be-
liefen sich auf CHF 44.7 Mio. (Vorjahr CHF 48.1 Mio.).

In den Aufgabenbereich der Abteilung Steuerbezug 
und Register fällt auch die Bearbeitung von Neugrün-
dungen, Löschungen, Kapitalerhöhungen, Rechtsform-
änderungen und Sitzverlegungen von Gesellschaften. 
Bei Neugründungen von Gesellschaften erhebt die Steu-
erverwaltung direkt die liechtensteinische Gründungs- 
oder Wertstempelgebühr sowie die eidg. Stempelabgabe 
(Emissionsabgabe). Im Berichtsjahr wurden aufgrund 
von Neugründungen oder Kapitalerhöhungen CHF 0.56 
Mio. (Vorjahr CHF 0.7 Mio.) an Gründungs- oder Wert-
stempelgebühren sowie CHF 3.5 Mio. (Vorjahr CHF 4.8 
Mio.) an Emissionsabgaben eingehoben. Der gesamte 
Anteil Liechtensteins an den eidg. Stempelabgaben 
(Emissionsabgabe, Effektenumsatzabgabe, Abgabe auf 
Versicherungsprämien) belief sich auf CHF 50.9 Mio. 
(Vorjahr CHF 64.1 Mio.).

In den administrativen Aufgabenbereich fallen wei-
ters die Führung des Steuerregisters und das damit ver-
bundene Mutationswesen.

Stabsstelle Zentrale Dienste

Die Stabsstelle Zentrale Dienste wurde Mitte des Berichts-
jahres neu geschaffen. Ihre Aufgaben sind die Datener-
fassung (inkl. VGR-Daten) für die direkten Steuern (natür-
liche und juristische Personen), die Betreuung der Akten 
und des Archivs, das Outputmanagement (Druck, Verpa-
cken und Versand von Massensendungen) sowie die Be-
treuung und der Betrieb der amtsinternen Informatik.

Im Berichtsjahr wurden rund 5'500 Steuererklä-
rungen erfasst und geprüft und deren Daten erfasst.

Aus Sicht der Informatik lagen die Hauptaufgaben 
in den beiden Grossprojekten GEMINES (Gemeindean-
bindung an INES) und STER (Steuerrechtsrevision). Für 
beide Projekte konnten die Voranalyse abgeschlossen 
und die Resultate präsentiert werden. Ebenso konnten 
folgende Projekte abgeschlossen und in den produktiven 
Betrieb übergeben werden: Einführung neues Erschei-
nungsbild (CI); Einlesen der elektronischen Steuererklä-
rungen mit Lesepistolen; eLohnausweis; Überarbeitung 
Onlineschalter; Bewertungsblatt, Mutationsliste, Liste 
für Veranlagungsschnellverfahren.

Stabsstelle Rechtsdienst und Internationa-
les Steuerrecht

Die Haupttätigkeit des Rechtdienstes besteht in der Er-
ledigung aller anfallenden Steuerverfahren bzw. Rechts-
mittelverfahren. Im Berichtsjahr verfasste er diverse Ein-
spracheentscheidungen sowie Gegenäusserungen an 
obere Instanzen. Im Bereich der Mehrwertsteuer haben 
im Berichtsjahr zwei Steuerpflichtige das Verfahren bis 
ans schweizerische Bundesgericht weitergezogen; die 
diesbezüglichen Entscheidungen sind noch ausstehend. 
Zudem bestätigte das Bundesgericht im Berichtsjahr 
zwei Entscheidungen der Steuerverwaltung, gegen die 
die Steuerpflichtigen im Vorjahr das Verfahren ans Bun-
desgericht gezogen haben.

Weiters liegt seine Tätigkeit in der rechtlichen Unter-
stützung aller Abteilungen der Steuerverwaltung, Beant-
wortung von internen und externen Anfragen, Klärung 
verschiedener Fragen im Rahmen der abgeschlossenen 
Doppelbesteuerungsabkommen.

Im Bereich der Gesetzgebung erstellte der Rechts-
dienst in Zusammenarbeit mit der Abteilung Mehrwert-
steuer zuhanden der Regierung einen Bericht und An-
trag zur Schaffung eines neuen Mehrwertsteuergesetzes  
sowie einen Entwurf für eine Verordnung zum neuen 
Mehrwertsteuergesetz.

Im Zusammenhang mit dem zwischen dem Fürsten-
tum Liechtenstein und der Europäischen Gemeinschaft 
abgeschlossenen Zinsbesteuerungsabkommen war der 
Rechtsdienst für die reibungslose Weiterleitung der Zins-
meldungen an die EU-Mitgliedstaaten für das Steuer-
jahr 2008 (1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008) ver-
antwortlich. Die Weiterleitung der Zinsmeldungen des 
Steuerjahres 2008 erfolgte im Juni 2009. Der Rechts-
dienst erstellte eine Statistik, aus der die an die einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten überwiesenen Rückbehaltsbeträge 
ersichtlich sind. Einbehalten wurden Zinserträge in der 
Höhe von CHF 23.9 Mio. und an die EU-Mitgliedstaaten 
wurden nach Abzug eines 25%-Anteils rund CHF 17.9 
Mio. weitergeleitet. Weiters erteilte der Rechtsdienst Aus-
künfte zu Anfragen der liechtensteinischen Zahlstellen.

Der Rechtsdienst hat den «Bericht 2008 – Assess-
ment by the Global Forum on Taxation» der OECD auf 
allfällige Änderungen per Stichtag 1. Januar 2010 in Be-
zug auf Aussagen zu Liechtenstein geprüft und Ergän-



1. Gesamtübersicht zu den Einnahmen der Steuerverwaltung

1.1 Einnahmen 2009 – 1980 (in CHF 1'000)

 2009 2005 2000 1995 1990 1985 1980

Vermögens- und Erwerbssteuer  154'567 127'329 108'230 86'509 62'173 47'861 37'676
Rentnersteuer 2'763 2'626 1'900 2'227 1'990 2'023 2'206
Quellensteuer der Zupendler 20'310 16'740 12'016 8'531 7'088 3'922 2'607
Kapital- und Ertragssteuer 178'113 137'252 131'123 69'000 37'300 24'576 14'317
Besondere Gesellschaftssteuern 79'244 93'838 90'794 79'757 68'947 56'725 48'587
Steuer ausl. Versicherungsgesellschaften 2'540 2'836 2'127 2'267 1'786 1'071 885
Grundstückgewinnsteuer 17'736 14'466 21'200 9'662 10'447 9'822 3'856
Couponsteuer 44'695 37'623 56'779 24'494 20'242 20'168 8'049
Nachlass-, Erbanfall- und Schenkungssteuer 8'819 8'718 3'648 821 1'231 1'023 2'626
Mehrwertsteuer 206'602 173'953 161'611 84'449 38'762 26'329 15'924
Einbürgerungssteuer 2 4 3 8 8 11 02)

Stempelabgaben 50'858 50'277 106'911 19'984 21'667 14'797 5'378
Gebühren und Bussen 1'683 606 385 194 174 126 65
Einbehalt EU-Zinsbesteuerungsanteil  5'987 01) 01) 01) 01) 01)) 01)

Gesamt 773'919 666'268 696'727 387'903 271'815 208'454 142'176

1)Einführung EU-Zinssteuer im Juli 2005/erstmals Einnahmen im 2006   2)Einnahmen im Jahr 1980 nicht separat erfasst
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zungen/Erläuterungen dazu an das dafür zuständige 
Ressort Finanzen weitergeleitet. Aufgrund u. a. dieser 
Informationen wird das OECD Global Forum on Taxation 
den Fortschrittsbericht 2009 erstellen.

Diverses

Personelles
Im Berichtsjahr trat Bernhard Büchel mit Wirkung ab 15. 
Mai 2009 seine Funktion als neuer Abteilungsleiter Ju-
ristische Personen und Amtsleiter-Stellvertreter an. Der 
Personalbestand der Steuerverwaltung betrug am Ende 
des Berichtsjahres 47 Personen (45 unbefristete und 2 
befristete Stellen), wobei im Berichtsjahr 2 Abgänge und 
4 Neuzugänge zu verzeichnen waren.

Teilnahme an Konferenzen sowie bilaterale Kontakte
Traditionsgemäss nahm der Amtsleiter an der Bundes-
steuerkonferenz in Bern sowie an der Jahrestagung der 

Schweizerischen Steuerkonferenz in Zug teil. Auch Ver-
anstaltungen der International Fiscal Association (IFA) 
sowie der Wirtschaftsuniversität Wien wurden in regel-
mässigen Abständen besucht. Zudem erfolgte ein Er-
fahrungsaustausch mit der Eidgenössischen Steuerver-
waltung, der kantonalen Steuerverwaltung Appenzell 
Innerrhoden, dem Bundesministerium für Finanzen in 
Wien sowie der amerikanischen Steuerbehörde IRS.

Mitarbeit in Arbeitsgruppen
Das Berichtsjahr war geprägt durch den Einsatz in ver-
schiedenen Arbeits- und Verhandlungsgruppen, so hatte 
der Amtsleiter Einsitz in den Arbeitsgruppen Länderkoo-
peration und Verwaltungsgebäude Aeule 38 sowie in den 
Verhandlungsdelegationen Zinsbesteuerungsabkommen 
und DBA Österreich. Weiters arbeiteten der Amtsleiter 
sowie die Leiterin des Rechtsdienstes in der Arbeit-
gruppe Steuerrechtsrevision mit. 
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1.2 Einnahmen 2009 – 2008

 2009  2008  Veränderung
 CHF % CHF % in CHF

Vermögens- und Erwerbssteuer  154'567'333.75 19.97 161'057'668.98 18.81 -6'490'335.23
Rentnersteuer 2'763'200.00 0.36 2'516'700.00 0.29 + 246'500.00
Quellensteuer der Zupendler 20'310'144.50 2.62 19'254'022.90 2.25 + 1'056'121.60
Kapital- und  178'113'116.90 23.01 219'587'377.07 25.64 -41'474'260.17
Besondere Gesellschaftssteuern 79'243'807.62 10.24 89'328'248.15 10.43 -10'084'440.53
Steuer ausl. Versicherungsgesellschaften 2'540'418.35 0.33 3'103'991.35 0.36 -563'573.00
Grundstückgewinnsteuer 17'735'561.06 2.29 17'478'210.00 2.04 + 257'351.06
Couponsteuer 44'694'510.02 5.78 48'155'868.95 5.62 -3'461'358.93
Nachlass-, Erbanfall- und 
Schenkungssteuer 8'818'643.85 1.14 12'550'375.40 1.47 -3'731'731.55
Mehrwertsteuer 206'602'079.82 26.70 212'669'456.97 24.83 -6'067'377.15
Einbürgerungssteuer 2'362.00 0.0003 3'800.00 0.0004 -1'438.00
Stempelabgaben 50'857'994.71 6.57 64'117'183.96 7.49 -13'259'189.25
Gebühren und Bussen 1'682'968.29 0.22 1'631'279.73 0.19 + 51'688.56
Einbehalt EU-Zinsbesteuerungsanteil 5'986'564.43 0.77 4'968'463.18 0.58 + 1'018'101.25

Gesamt 773'918'705.30 100.00 856'422'646.64 100.00 -82'503'941.34

davon an Land 598'927'602.76 77.39% 664'126'446.94 77.55% -65'198'844.18
davon an Gemeinden 174'991'102.54 22.61% 92'296'199.70 22.45% -17'305'097.16

1.3 Steueraufteilung zwischen Land und Gemeinden 

 Gesamteinnahmen   
 2009 Land Gemeinde 2008 Land Gemeinde
 CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Vermögens- und Erwerbssteuer 154'567'333.75 59'666'820.02 94'900'513.73 161'057'668.98 62'513'838.31 98'543'830.67
Kapital- und Ertragssteuer 178'113'116.90 109'847'466.50 68'265'650.40 219'587'377.07 137'489'098.05 82'098'279.02
Grundstückgewinnsteuer 17'735'561.06 5'911'853.65 11'823'707.41 17'478'210.00 5'826'070.00 11'652'140.00
Einbürgerungssteuer 2'362.00 1'131.00 1'231.00 3'800.00 1'850.00 1'950.00

Gesamt 350'418'373.71 175'427'271.17 174'991'102.54 398'127'056.05 205'830'856.36 192'296'199.69

Gesamteinnahmen
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2. Details zu den einzelnen Steuerarten

2.1 Vermögens- und Erwerbssteuer Steuerjahr 2008

Gemeinde Gemeinde- Veranla- Steuerbares Steuerbarer Steuer- Gemeinde- Landes- Zins auf Landessteuer 

 steuer- gungen Vermögen Erwerb einnahmen steuer steuer Lohnsteuer abzügl. Zins 

 zuschlag        auf Lohnsteuer 

   CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Balzers 170 3'096 659'588'400 138'166'480 14'648'042.70 9'214'776.15 5'433'266.55 76'158.00 5'357'108.55

Triesen 150 3'552 759'521'900 159'282'490 15'808'215.85 9'506'699.68 6'301'516.17 91'000.65 6'210'515.52

Triesenberg 150 1'942 244'012'200 76'742'240 6'626'860.35 3'979'817.35 2'647'043.00 46'961.65 2'600'081.35

Vaduz 150 5'571 2'160'403'300 267'155'840 37'065'048.00 22'250'887.15 14'814'160.85 140'802.60 14'673'358.25

Schaan 150 4'724 3'871'812'000 232'668'350 42'995'960.15 25'812'160.32 17'183'799.83 133'128.35 17'050'671.48

Planken 150 274 94'872'300 14'596'720 1'604'149.35 962'812.40 641'336.9 8'880.10 632'456.85

Eschen 200 2'938 432'154'700 114'637'550 11'499'805.65 7'637'350.45 3'862'455.20 69'734.45 3'792'720.75

Mauren 180 2'527 435'958'800 109'735'340 11'649'024.75 7'487'876.75 4'161'148.00 68'952.45 4'092'195.55

Gamprin 150 1'044 126'096'100 49'685'150 4'183'082.10 2'529'712.85 1'653'369.25 30'219.30 1'623'149.95

Schellenberg 150 635 84'126'000 26'286'070 1'990'110.30 1'195'769.30 794'341.00 15'200.00 779'141.00

Ruggell 200 1'250 180'515'600 61'632'810 6'497'034.55 4'322'651.33 2'174'383.22 36'980.00 2'137'403.22

Total  27'553 9'049'061'300 1'250'589'040 154'567'333.75 94'900'513.73 59'666'820.02 718'017.55 58'948'802.47

Steuerjahr 2007  26'923 9'658'961'500 1'240'092'220 161'057'668.98 98'543'830.67 62'513'838.31 674'435.50 61'839'402.81

Veränderung  + 630 -609'900'200 + 10'496'820 -6'490'335.23 -3'643'316.94 -2'847'018.29 + 43'582.05 -2'803'436.24

2.2 Quellensteuer der Zupendler

 2009 2008 Veränderungen
 CHF CHF CHF

quellensteuerpflichtige Lohnsumme 509'817'724.99 483'596'749.73 + 26'220'975.26
Quellensteuer  20'310'144.50 19'254'022.90 + 1'056'121.60
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2.3 Kapital- und Ertragssteuer

Gemeinde Steuer- Landes- Gemeinde- 
 einnahmen anteil anteil 
  60% 40% 
 CHF CHF CHF

Balzers 7'990'662.25 4'794'397.35 3'196'264.90
Triesen 20'714'682.75 12'428'809.65 8'285'873.10
Triesenberg 1'645'467.35 987'280.40 658'186.95
Vaduz 78'694'237.55 47'216'542.55 31'477'695.00
Schaan 34'659'859.65 20'795'915.80 13'863'943.85
Planken 32'882.00 19'729.20 13'152.80
Eschen 8'397'928.15 5'038'756.90 3'359'171.25
Mauren 8'580'760.80 5'148'456.50 3'432'304.30
Gamprin 13'847'306.80 8'308'384.10 5'538'922.70
Schellenberg 170'324.25 102'194.55 68'129.70
Ruggell 3'379'005.35 2'027'403.20 1'351'602.15

Total 178'113'116.90 106'867'870.20 71'245'246.70
Kürzung Gemeindeanteil Vaduz  + 2'979'596.30 -2'979'596.30

Effektiv 178'113'116.90 109'847'466.50 68'265'650.40
2008 - Kürzungen berücksichtigt 219'587'377.07 137'489'098.05 82'098'279.02

Veränderung -41'474'260.17 -27'641'631.55 - 13'832'628.62

 Veranlagungen Steuerbares Kapital Steuerbarer Ertrag
2009 3'986 10'059'060'500 1'186'976'880
2008 3'061 8'966'223'800 1'541'956'060
Veränderung + 925 + 1'092'836'700 -354'979'180

2.4 Besondere Gesellschaftssteuern

 2009 2008 Veränderung
 CHF CHF CHF

Holding- und Sitzgesellschaften 79'239'870.62 89'032'636.15 -9'792'765.53
Eigenversicherungen 3'937.00 295'612.00 -291'675.00

Total 79'243'807.62 89'328'248.15 -10'084'440.53
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2.5 Grundstückgewinnsteuer 

Gemeinde Veran- Steuerbarer Gewinn Steuereinnahmen Landesanteil 1/3 Gemeindeanteil 2/3 
 lagungen CHF CHF CHF CHF

Balzers 79 18'664'142.15 3'024'416.55 1'008'138.85 2'016'277.70
Triesen 96 10'549'051.30 1'646'356.46 548'785.45 1'097'571.01
Triesenberg 49 8'063'251.20 1'208'132.55 402'710.85 805'421.70
Vaduz 35 39'424'053.30 6'622'497.60 2'207'499.20 4'414'998.40
Schaan 88 7'645'564.55 945'852.15 315'284.05 630'568.10
Planken 11 2'642'625.85 424'766.25 141'588.75 283'177.50
Eschen 30 6'745'167.65 1'072'795.65 357'598.55 715'197.10
Mauren 44 5'494'465.00 832'940.40 277'646.80 555'293.60
Gamprin 38 7'654'452.05 1'216'125.60 405'375.20 810'750.40
Schellenberg 13 375'930.50 54'646.35 18'215.45 36'430.90
Ruggell 48 5'017'815.45 687'031.50 229'010.50 458'021.00

Total 531 112'276'519.00 17'735'561.06 5'911'853.65 11'823'707.41
2008 721 114'695'879.70 17'478'210.00 5'826'070.00 11'652'140.00

Veränderung -190 -2'419'360.70 + 257'351.06 + 85'783.65 + 171'567.41

2.6 Couponsteuer 

  2009 2008 Veränderung

Veranlagungen  803 794 + 9
Steuereinnahmen CHF 44'694'510.02 48'155'868.95 -3'461'358.93

2.7 Nachlass-, Erbanfall- und Schenkungssteuer

  2009 2008 Veränderungen

Veranlagungen  640 638 + 2
Steuerbarer Vermögensübergang CHF 293'629'047.47 307'565'210.73 -13'936'163.26
Steuereinnahmen CHF 8'818'643.85 12'550'375.40 -3'731'731.55

davon Nachlass- und Erbanfallsteuer

Steuerjahr  2009 2008 Veränderungen

Veranlagungen   230 238 -8
Steuerbarer Vermögensübergang CHF 137'970'524.77 157'954'957.83 -19'984'433.06
Steuereinnahmen CHF 7'060'961.75 9'045'496.15 -1'984'534.40

davon Schenkungssteuer

Steuerjahr  2009 2008 Veränderungen

Veranlagungen   410 400 + 10
Steuerbarer Vermögensübergang CHF 155'658'522.70 149'610'252.90 + 6'048'269.80
Steuereinnahmen CHF 1'757'682.10 3'504'879.25 -1'747'197.15
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2.8 Mehrwertsteuer

  2009 2008 Veränderungen

Gemeinsamer Poolertrag CH und FL CHF 19'735'396'080.94 20'581'206'797.42 -845'810'716.48
Direkte Zuweisung an CH CHF 4'188'305'466.49 4'089'427'956.89 + 98'877'509.60
Direkte Zuweisung an FL CHF 69'984'893.77 85'683'985.94 -15'699'092.17
Verbleibender Poolertrag CHF 15'477'105'720.68 16'406'094'854.59 -928'989'133.91
Anteil FL am verbleibenden Poolertrag  % 0.882705 0.774014 + 0.1087
Anteil FL am verbleibenden Poolertrag  CHF 136'617'186.05 126'985'471.03 + 9'631'715.02

Gesamtergebnis FL CHF 206'602'079.82 212'669'456.97 -6'067'377.15

2.9  Stempelabgaben

 2009 2008 Veränderungen
 CHF CHF CHF

Emissionsabgaben 3'535'882.91 4'804'845.34 -1'268'962.43
Effektenumsatzabgaben 38'856'362.90 48'773'003.27 - 9'916'640.37
Prämienquittungen 9'009'877.84 11'221'505.15 -2'211'627.31
./. Beitrag für die Durchführung der Stempelabgaben -544'128.94 -682'169.80 + 138'040.86

Total 50'857'994.71 64'117'183.96 - 13'259'189.25

2.10 Gebühren und Bussen

 2009 2008 Veränderungen
 CHF CHF CHF

Liecht. Gründungs- u. Wertstempelgebühren 562'862.00 714'668.30 -151'806.30
Inventarisationsgebühren 266'108.05 301'047.35 -34'939.30
Verwaltungsgebühren (Bestätigungen,
Entscheidungsgebühren, etc.) 314'236.61 232'486.05 + 81'750.56
Bussen 539'761.63 383'078.03 + 156'683.60

Total 1'682'968.29 1'631'279.73 51'688.56

2.11 Einbehalt EU-Zinsbesteuerungsanteil

 2009 2008 Veränderungen
 CHF CHF CHF

Gesamter EU-Zinssteuerrückbehalt   23'915'340.59 19'853'255.00 + 4'062'085.59
Anteil FL an EU-Zinssteuerrückbehalt 5'986'564.43 4'968'463.18 + 1'018'101.25
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3. Diagramme

3.1 Aufteilung der Steuereinnahmen
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3.2 Entwicklung der ergiebigsten Steuerarten
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Amt für Wohnungswesen

Amtsleiter: Harald Marxer

Wohnbauförderung
Im Berichtsjahr 2009 wurden zinslose Darlehen in der 
Höhe von CHF 11'540’000 ausbezahlt. Der Darlehensbe-
stand hat sich von CHF 198’371'271 auf CHF 193’960’231 
verringert. Ca. 86 % der Darlehen wurden an Liechten-
steiner ausbezahlt. Das Amt für Wohnungswesen bewil-
ligte im Berichtsjahr 85 Anträge auf Wohnbauförderung. 
Unter anderem wurden Stundungs- und Sistierungsge-
suche behandelt sowie Anträge auf Um- und Anbauten.

Budget
Gemäss Finanzgesetz, LGBl. 2008 Nr. 343, wurde die 
Höhe der Förderungsmittel auf CHF 13'000'000 budge-
tiert. Im Berichtsjahr wurden Darlehen in der Höhe von 
CHF 11’540’000 ausbezahlt. Getilgt wurden Darlehen in 
der Höhe von CHF 4’035’687. Das Budget der Subven-
tionen betrug CHF 4’000’000, ausbezahlt wurden CHF 
3’222’300. Zur vorzeitigen Rückzahlung fällig bzw. frei-
willig zurückbezahlt wurden Subventionen in der Höhe 
von CHF 345'650.

Verteilung der zinslosen Darlehen und der Reihenbau-
subventionen nach Nationen

Nation Anzahl Zinslose Darlehen Subventionen in %

FL 79 10'088'000 2'418'600 85.87
A 3 253'000 84'200 3.26
CH 4 468'000 155'900 4.35
I 6 731'000 243'600 6.52

Total 92 11'540'000 2'902'300 100

Entwicklung des Darlehensbestands

Darlehensbestand per 1.1.2009 CHF 198'371'271

(inkl. Depot-Saldo von CHF 0.–)
Darlehensauszahlungen 11'540'000
Stundungen 25'120
Sistierungen 224'500
Fakturierte Tilgungsraten - 12'047'738
Reduzierte Tilgungsraten (nach Sistierung) - 117'235
Darlehenstilgungen - 4'035'687

Darlehensbestand per 31.12.2009 CHF 193'960’231 
(inkl. Depot-Saldo von CHF 0.–)
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Mietbeiträge
Im Rechnungsjahr 2009 wurden Mietbeiträge in der 
Höhe von CHF 2'157'476 ausbezahlt. Hierbei handelt 
es sich um 309 Bezüger. Die alljährliche Überprüfung 
der Mietbeiträgebezüger hat im Dezember des Berichts-
jahres stattgefunden.

Budget
Im Landesvoranschlag 2009 waren Mietbeiträge in der 
Höhe von CHF 2.4 Mio. budgetiert. 

Verteilung der Mietbeiträge nach Staatsbürgerschaft

Empfänger nach Anzahl In % Auszahlung  In % 
Staatsbürgerschaft Empfänger  CHF

Bosnien-Herzegowina 5 1.6 24'012 1.1
Deutschland 5 1.6 17'320 0.8
Dominikanische Republik 6 1.9 34'000 1.6
Fürstentum Liechtenstein 123 39.8 812'670 37.7
Griechenland 1 0.3 4'550 0.2
Iran 1 0.3 8'020 0.4
Italien 14 4.5 101'850 4.7
Kroatien 3 1.0 24'960 1.2
Marokko 1 0.3 4'400 0.2
Mazedonien 4 1.3 31'270 1.4
Niederlande  1 0.3 7'700 0.4
Österreich 25 8.1 149'450 6.9
Peru 1 0.3 7'910 0.4
Portugal 8 2.6 41'040 1.9
Republik Kosovo 2 0.6 19'360 0.9
Republik Montenegro 1 0.3 6'600 0.3
Republik Serbien 13 4.2 108'440 5.0
Schweiz 28 9.1 178'990 8.3
Slowakische Republik 1 0.3 8'840 0.4
Slowenien 1 0.3 10'162 0.5
Spanien 3 1.0 25'770 1.2
Südafrika 1 0.3 9.120 0.4
Thailand 2 0.6 9'240.00 0.4
Türkei 58 18.8 498'231 23.1
USA 1 0.3 13’570 0.6

Total 309 100 2'157'476 100

Stabsstelle Finanzen

Stabsstellenleiter: Thomas Lorenz

Das Schwergewicht der Tätigkeit der Stabsstelle Finanzen 
liegt in der Koordination des Planungsprozesses (Budget, 
Finanzplanung), dem Betrieb eines Kosten- und Leistungs-
rechnungssystems, der Mitarbeit bei der Erstellung und 
Kommentierung der Landesrechnung, der regelmässigen 
finanziellen Berichterstattung zu Handen des Ressorts Fi-
nanzen, der Übernahme von oder die Mitarbeit bei Spe-
zialaufgaben sowie allgemein in der Unterstützung aller 
Regierungsressorts und Amtsstellen in finanziellen, finanz-
haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. 
Das Berichtsjahr war zusätzlich geprägt durch die Erarbei-
tung der gesetzlichen Grundlagen sowie des Berichts und 
Antrags zur Corporate Governance für öffentliche Unter-
nehmen sowie von Vorbereitungsarbeiten im Zusammen-
hang mit der Sanierung des Landeshaushalts.

Organisation / Personelles

Die Aufgaben der Stabsstelle werden von vier Personen 
(2.9 Stellen) wahrgenommen. Eine Person (100 %-Stelle) 
beschäftigt sich hauptsächlich mit der Durchführung 
des Planungsprozesses, eine weitere (50%-Stelle) aus-
schliesslich mit der Einführung und dem Betrieb eines 
Kosten- und Leistungsrechnungssystems. Administrativ 
unterstützt wird die Stabsstelle durch eine Sekretariats-
stelle (40%).

Ständige Aufgaben

– Koordination des Planungsprozesses des Landes;
– Betrieb eines Kosten- und Leistungsrechungssystems;
– Monatliche Berichterstattung zuhanden des Ressorts 

Finanzen mit relevanten Daten zur Landesrechnung;
– Mitarbeit beim Abschluss und der Kommentierung der 

Landesrechnung;
– Unterstützung der Regierung bei Sitzungen mit der Fi-

nanzkommission des Landtags;
– Erstellung von Nachtragskreditvorlagen;
– Unterstützung der Amtsstellen in finanziellen und be-

triebswirtschaftlichen Fragen;
– Mitwirkung im Anlageausschuss für die Bewirtschaf-

tung der staatlichen Reserven;
– Aufarbeitung der Voranschläge der Gemeinden zuhan-

den der Regierung als Aufsichtsorgan;
– Berechnung der für den Finanzausgleich an die Ge-

meinden notwendigen Faktoren;
– Betrieb des Beteiligungscontrolling-Systems;
– Mitarbeit in der Kommission für Entwicklungspolitik.

Schwerpunkte der Tätigkeit 2009

Verwaltungsinterne Projekte
– Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen zur Corpo-
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rate Governance für öffentliche Unternehmen;
– Steuerungsgruppe zur langfristigen finanziellen Si-

cherheit der AHV;
– Grundlagenerarbeitung für ein Internes Kontrollsystem 

(IKS) in der Landesverwaltung;
– Einführung (Projektstart) der Kosten- und Leistungs-

rechnung im Amt für Handel und Transport, im Grund-
buch- und Öffentlichkeitsregisteramt, im Amt für 
Gesundheit sowie im Amt für Berufsbildung und Be-
rufsberatung;

– Ausarbeitung «Berichtswesen und Steuerungskonzept 
für die Kosten und Leistungsrechnung»;

– Mitarbeit im Verwaltungsausschuss zur Teilnahme an 
der Expo 2010 in Shanghai;

– Verhandlungsdelegation zur Anpassung der Global-
budgetvereinbarung und des Tarifvertrags aufgrund 
des neuen Leistungsauftrags des Liechtensteinischen 
Landesspitals;

– Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Teilprivatisierung 
der Telecom Liechtenstein AG;

– Vorsitz der Arbeitsgruppe «Finanzmarktmonitoring»;
– Weiterentwicklung des Finanzhaushaltsrechts des 

Landes;
– Einführung einer Anlagebuchhaltung des Landes;
– Arbeitsgruppe betreffend eine mögliche liechtenstei-

nische Beteiligung am Flugplatz St.Gallen-Altenrhein.
Finanzbeziehungen zur Schweiz
– Mitwirkung in der gemischten Kommission Schweiz/

Liechtenstein betreffend LSVA;
– Mitwirkung in der gemischten Kommission Schweiz/

Liechtenstein betreffend Mehrwertsteuer.

Voranschlag 2010 

Der Landtag verabschiedete in seiner Sitzung vom No-
vember 2009 das Finanzgesetz für das Jahr 2010. In der 
Laufenden Rechnung stellen sich die Plandaten 2010 wie 
folgt dar:

Laufende Rechnung Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag Voranschlag     Veränderung

 2010 2009           10/09

    abs. in%

Ertrag 821.7 954.8  -133.1 -13.9

./. Aufwand 930.7 888.7   +41.9 +4.7

= Cash Flow -109.0 66.1  -175.0 -264.9

./. Abschreibungen 

Verwaltungsvermögen 73.4 77.8  -4.4 -5.7

= Ertrags-/Auf-

wandüberschuss -182.3 -11.7  -170.6 +1455.0

Das Budget 2010 ist vor allem geprägt durch einen im 
Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sowie 
der Probleme des liechtensteinischen Finanzplatzes pro-
gnostizierten Einbruch der laufenden Erträge. Mit einem 
Volumen von rund CHF 822 Mio. werden diese CHF -133 
Mio. oder rund 14 % unter dem Vorjahresbudget erwar-
tet. Die laufenden Aufwendungen steigen im Budgetver-
gleich dagegen um rund CHF 42 Mio. an. Dabei sind es 
vor allem die laufenden Beiträge, welche mit einer Zu-
nahme um CHF 29 Mio. oder 7.5 % das grösste Wachs-
tum zu verzeichnen haben. Unter Berücksichtigung der 
Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen ergibt 
sich damit in der Laufenden Rechnung ein Aufwandü-
berschuss von CHF -182 Mio.

Investitionsrechnung Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag Voranschlag     Veränderung

 2010 2009          10/09

    abs. in%

Ausgaben 93.5 97.0  -3.5 -3.6

./. Einnahmen 16.5 26.6  -10.1 -37.9

= Nettoinvestitionen 77.0 70.4  +6.6 +9.3

Selbstfinanzierungs- 

grad -141% 94%  -235%P. -250.9

Die investiven Ausgaben setzen sich aus CHF 42.4 Mio. 
für Sachgüter (Hochbau, Tiefbau, Sachanlagen), CHF 
35.1 Mio. für Investitionsbeiträge an Dritte sowie CHF 
16.0 Mio. für Darlehen und Beteiligungen zusammen. 
Der im Vorjahresvergleich deutliche Rückgang der inve-
stiven Einnahmen ist auf die im Budget 2009 beabsichti-
gte Teilprivatisierung der Telecom Liechtenstein AG zu-
rückzuführen.

Gesamtrechnung Beträge in Mio. CHF

 Voranschlag Voranschlag     Veränderung

 2010 2009           10/09

    abs. in%

Ertrag/Einnahmen 838.2 981.4  -143.2 -14.6

./. Aufwand/ 

Ausgaben 1'024.2 985.8   +38.4 +3.9

= Finanzierungsfehl- 

betrag/ -überschuss -186.0 -4.4  -181.6 +4146.0

Die Gesamtrechnung – als Zusammenfassung der Lau-
fenden und der Investitionsrechnung – sieht damit für 
das Jahr 2010 einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 
186 Mio. vor.
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Kosten- und Leistungsrechnung

Zu den fünf Ämtern mit Kosten- und Leistungsrechnung 
(Tiefbauamt, Amt für Wald, Natur und Landschaft, Amt 
für Volkswirtschaft, Amt für Statistik und Stabsstelle Fi-
nanzen) kamen im Laufe des Berichtsjahres vier weitere 
hinzu (Amt für Handel und Transport, Grundbuch- und 
Öffentlichkeitsregisteramt, Amt für Gesundheit, Amt für 
Berufsbildung und Berufsberatung). Die letztgenannten 
Ämter erstellten im Berichtsjahr erstmals eine vollstän-
dige kosten- und leistungsmässige Planung und began-
nen im vierten Quartal 2009 mit der Istdatenerfassung. In 
zwei weiteren Amtsstellen wurden Vorprojekte gestartet. 
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Kosten- und 
Leistungsrechnung genehmigte die Regierung ein Kon-
zept für das Berichtswesen und darauf aufbauende regel-
mässige Controllinggespräche.

Finanzausgleich

Am 1. Januar 2008 ist das neue Finanzausgleichsgesetz 
in Kraft getreten und war damit erstmals für das Rech-
nungsjahr 2008 anwendbar. Gegenüber dem vorherigen 
einnahmenbasierten System sieht die Regelung einen 
ausgabenorientierten Mechanismus vor, welcher den 
Gemeinden – ausgehend von der eigenen Steuerkraft – 
einen Mindestfinanzbedarf pro Kopf der Gemeindebe-
völkerung garantiert. Dieser Mindestfinanzbedarf wird 
für eine Periode von vier Jahren festgelegt und orientiert 
sich an den durchschnittlichen Ausgaben der Gemein-
den in der Vergangenheit.

Das Finanzausgleichssystem ist zweistufig aufge-
baut. In einer ersten Stufe sind alle Gemeinden teilnah-
meberechtigt, deren standardisierte Steuerkraft pro Kopf 
unter dem definierten Mindestfinanzbedarf liegt. Mit der 
zweiten Stufe werden die „Kosten der Kleinheit“ ausge-
glichen, indem Gemeinden mit Einwohnern unter 3'300 
Personen und einer unter dem Ausgabendurchschnitt al-
ler Gemeinden liegenden originären Steuerkraft weitere 
Mittelzuteilungen erhalten. Eine Sonderzuteilung erfährt 
die Gemeinde Triesenberg für die Deckung der Kosten 
des Naherholungsgebietes Steg-Malbun.

Für das Rechnungsjahr 2009 stellt sich die Finanz-
ausgleichsberechnung wie folgt dar:
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Die FIU hat im Jahr 2009 wie im Vorjahr zusätzlich zur 
Umsetzung des präventiven Abwehrdispositivs bei der 
Bekämpfung der Geldwäscherei, organisierten Kriminali-
tät und der Terrorismusfinanzierung diverse Arbeiten im 
Ressortbereich übernommen. Zu den Aktivitäten auf na-
tionaler Ebene, insbesondere der Früherkennung und da-
mit verbunden dem direkten Kontakt mit den Finanzinsti-
tuten, waren auf internationaler Ebene mit der Umsetzung 
der neuen Initiativen der G-20 (Aufträge an die OECD im 
Steuerbereich, an die FATF im Geldwäscherei- und Ter-
rorismusfinanzierungsbereich sowie an das FSB im Auf-
sichtsbereich) und insbesondere dem Vorsitz in der Task 
Force USA zeit- und ressourcenintensive Tätigkeiten hinzu 
gekommen. Wie in den Vorjahren hat die FIU den aktiven 
Beitrag Liechtensteins im Rahmen der weltweiten Bekämp-
fung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung 
geleistet, sei es als Referenten an Fachveranstaltungen, Ex-
perten für internationale Organisationen oder als Mitglied 
des Komitees der Egmont Group. Die Evaluation Liechten-
steins im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfi-
nanzierung durch Experten des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) und des Expertenkomitees des Europarates für 
Fragen der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terro-
rismusfinanzierung (MONEYVAL) im Jahre 2007 hat wie 
in den Verfahrensregeln der Evaluationen vorgesehen im 
Folgejahr (2008) einen Progress Report zuhanden von Mo-
neyval nach sich gezogen. Der nächste Progress Report ist 
anlässlich der Plenarversammlung vom 6. bis 10. Dezem-
ber 2010 zu erstatten. Die nächste Evaluation ist für das 
Jahr 2011 geplant.

Die im Vergleich zum Vorjahr (2008: 189 Verdachtsmit-
teilungen nach Sorgfaltspflichtgesetz/SPG und 4 Meldungen 
nach Marktmissbrauchsgesetz/MG) mit 235 SPG-Ver-
dachtsmitteilungen, 21 MG-Meldungen und einer ISG- 
Meldung wesentlich grössere Anzahl Fälle zeigt nach wie 
vor keine direkte Reaktion auf die Vorkommnisse auf dem 
Finanzplatz oder auf die Wirtschaftskrise. Erfreulich ist 
nach wie vor, dass von den erstatteten Verdachtsmittei-
lungen fast zwei Drittel auf der Arbeit der internen Compli-
ance der Finanzintermediäre beruhen, was auf ein funkti-
onierendes präventives Abwehrdispositiv schliessen lässt.

Eigenständige IV
Interne Compliance
Internationale RH

41
(+15)

148
(+27)

46
(-1)

Personal und Organisation 

Im Jahre 2009 arbeiteten sieben Mitarbeitende in fol-
genden Funktionen bei der FIU:
– Leitung
– Strategische Analyse
– Operative Analyse
– IT-Management-Sekretariat
Diese auf den Geschäftsprozessen basierende Organisa-
tionsstruktur hat sich bewährt und ist kongruent mit den 
entsprechenden Stellenbeschreibungen.

Die Ausweitung der Funktionen der FIU (wie die 
zusätzlichen Kompetenzen im Bereich der Wirtschafts-
sanktionen und der Vermittlungstätigkeiten) haben di-
rekte Auswirkungen auf die personellen Ressourcen und 
die für eine erfolgreiche Umsetzung notwendigen IT-Lö-
sungen. Diesbezüglich sind personelle und infrastruktu-
relle Änderungen umgesetzt bzw. eingeleitet worden.

Tätigkeiten der FIU

Die FIU bearbeitet schwergewichtig die folgenden Kern-
bereiche:
– die Entgegennahme und Auswertung der Mitteilungen 

der Finanzintermediäre gemäss Art. 17 des Sorgfalts-
pflichtgesetzes;

– die Beschaffung von Informationen, die für das Erken-
nen von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, 
Organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzie-
rung notwendig sind;

– die Entgegennahme von Meldungen nach dem Markt-
missbrauchsgesetz;

– die Entgegennahme von Meldungen nach dem Sankti-
onengesetz.

Weitere Kernaufgaben sind die Bekämpfung der Terro-
rismusfinanzierung, die internationale Zusammenarbeit, 
die Leitung von nationalen Arbeitsgruppen sowie die in-
ternationale Expertentätigkeit.

Entgegennahme und Auswertung der Verdachtsmit-
teilungen der Finanzintermediäre gemäss Art. 17 
des Sorgfaltspflichtgesetzes, Art. 6 des Marktmiss-
brauchsgesetzes sowie Art. 2 des Sanktionengesetzes
Im Berichtsjahr stieg die Anzahl Verdachtsmitteilungen 
an die FIU auf einen neuen Höchstwert. Es wurden ins-
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gesamt 235 Verdachtsmitteilungen nach SPG, 21 Mel-
dungen nach MG und eine Meldung nach ISG erstattet. 
Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme 
um 24.3 % im SPG-Bereich sowie eine Verfünffachung 
im MG-Bereich, letztere allerdings auf sehr tiefem ab-
solutem Niveau. Zu berücksichtigen ist zudem, dass ein 
einzelner Sachverhalt über zwei Dutzend Verdachtsmit-
teilungen gemäss SPG bzw. Meldungen gemäss MG aus-
gelöst hat.
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Die Ursachen für die jährlichen Schwankungen sind viel-
fältigen Ursprungs. Einerseits sind sie statistischer Na-
tur, wonach sich wenige umfangreiche Fallkomplexe, die 
diverse Finanzintermediäre tangieren können, entspre-
chend auf das Gesamtbild auswirken. Andererseits ha-
ben neben Art und Umfang der internen Erhebungen der 
Finanzintermediäre (interne Compliance) auch die vom 
Ausland eingehenden Rechtshilfeersuchen und die im 
Inland eröffneten Strafverfahren direkte Auswirkungen 
auf die Anzahl Verdachtsmitteilungen. Im Jahr 2009 sind 
in absoluten Zahlen über 25 % mehr Verdachtsmittei-
lungen aufgrund von interner Compliance erstattet wor-
den als im Vorjahr. Gleich geblieben sind Verdachts-
mitteilungen, die aufgrund von Rechtshilfeersuchen 
erstattet wurden. Um beinahe 2/3 angestiegen ist die 
Anzahl an Verdachtsmitteilungen wegen eigenständiger 
Inlandverfahren sowie, bedingt durch die Ausweitung 
der Mitteilungspflicht auf Verdachtsfälle vor Eröffnung 
einer Geschäftsbeziehung, die Anzahl Verdachtsmittei-
lungen ohne bestehende Geschäftsbeziehung (allerdings 
auf sehr tiefem absolutem Niveau).

Die Durchführung von Evaluationsgesprächen als 
präventives Element im Rahmen der Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Finanzierung des Terrorismus ist in 
der Praxis weit verankert und trägt u. a. zur Verbesse-
rung der Qualität der Meldetätigkeit bei.

Von den insgesamt 235 eingegangenen SPG-Ver-
dachtsmitteilungen wurden 174 an die Staatsanwalt-
schaft weitergeleitet. Bis auf eine wurden alle der 21 MG-
Meldungen an die FMA weitergeleitet.

Banken und Treuhänder waren im Jahr 2009 für 
93.2 % der erstatteten Verdachtsmitteilungen verant-
wortlich. Insbesondere die Entwicklung bei den Banken 
zeigt, dass der eingeleitete Sensibilisierungsprozess weit 
verankert ist.
 

Banken
Treuhänder
Andere
Behörden/FMA

1
(=)

136
(+17)

83
(+22)

15
(+7)

Informationsbeschaffung
Die Beschaffung von Informationen ist für die FIU zur 
Erfüllung ihres Auftrages essentiell. Die FIU kann sich ei-
nerseits Informationen aus öffentlich zugänglichen Quel-
len (dies sind insbesondere Wirtschaftsdatenbanken wie 
Lexis Nexis oder Reuters bzw. Fachpublikationen wie 
le monde de renseignement, International Enforcement 
Law Reporter, Kriminalistik) und andererseits aus nicht 
öffentlichen Quellen beschaffen. Bei den letzteren ste-
hen im Vordergrund die Abfrage von Registern und Da-
tenbanken der Landesverwaltung, die Anfrage bei an-
deren FIUs, die Amtshilfe sowie die Durchführung von 
Evaluationsgesprächen mit Finanzintermediären. Zudem 
werden der FIU diejenigen Rechtshilfegesuche sowie 
Gerichtsbeschlüsse (Beschlagnahmung, Hausdurchsu-
chung, Vermögenssperre) zur Verfügung gestellt, die im 
Zusammenhang mit Delikten der Geldwäscherei oder Or-
ganisierten Kriminalität gestellt werden bzw. ergangen 
sind. Die Informationsbeschaffung ist ein zentrales Ele-
ment beim Erkennen von potentiellen Missbrauchshand-
lungen auf dem Finanzplatz Liechtenstein. Diesbezüglich 
wurde die internationale Zusammenarbeit im Jahre 2009 
weiter ausgebaut.

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Die Bekämpfung des Terrorismus, insbesondere des-
sen Finanzierung, ist zu einem festen und wichtigen Be-
standteil im Tätigkeitsfeld der FIU geworden. Im Jahr 
2009 haben wie im Vorjahr zahlreiche Aktivitäten in die-
sem Bereich, insbesondere auf operativer Ebene, statt-
gefunden. Im Zentrum dieser Handlungen standen die 
internationale Zusammenarbeit sowie die Verarbeitung 
von Anfragen und die Vornahme von Abklärungen für 
in- und ausländische Stellen. Die FIU hatte in diesem 
Rahmen meistens Anmerkungen, Informationen und Lö-
sungsansätze zu formulieren, ob gewisse Vermögens-
werte zum Umfeld von terroristischen Vereinigungen 
zu zählen oder ob bestimmte Personen terroristischen 
Vereinigungen zuzuordnen sind. Die nationale Koordina-
tion aller behördlichen Aktivitäten in diesem Bereich (Ar-
beitsgruppe Bekämpfung Terrorismusfinanzierung) wird 
durch die FIU vorgenommen. Auf internationaler Ebene 
wurde die Zusammenarbeit mit dem Counter-Terrorism-
Committee (CTC) der UNO weiter geführt, wobei auch 
der Aspekt der Einhaltung der Menschenrechte, insbe-
sondere in Bezug auf die Listenproblematik, mehr und 
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mehr an Gewicht gewinnt und Liechtenstein sich dies-
bezüglich auch entsprechend positioniert. Der 6. CTC-
Bericht wurde am 27. Januar 2009 verabschiedet.

Internationale Zusammenarbeit

EGMONT Group

1. – 6. März 2009 EGMONT Working Group
 Meeting, Guatemala
24.– 28. Mai 2009 EGMONT Plenary, Qatar
18. –  22. Oktober 2009 EGMONT Working Group 
 Meeting, Malaysia

Die Egmont Group ist der weltweite Zusammenschluss 
von nationalen Financial Intelligence Units. Sie umfasst 
zurzeit 116 nationale Financial Intelligence Units (Stand 
Dezember 2009). Die Egmont Group ist ein Forum zur 
Unterstützung der nationalen Programme in Bezug auf 
die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfi-
nanzierung. Diese Unterstützung besteht insbesondere 
in der Vereinfachung des Informationsaustausches zwi-
schen den nationalen Financial Intelligence Units. Die 
FIU ist seit Juni 2001 Mitglied der Egmont Group.

MONEYVAL

16. – 20. März 2009 MONEYVAL Plenary
5. – 11. Juli 2009 MONEYVAL Training Seminar
21. – 25. September 2009 MONEYVAL Plenary
4. – 10. Oktober 2009 MONEYVAL Evaluation
 Slowenien
7. – 11. Dezember 2009 MONEYVAL Plenary

MONEYVAL ist das Expertenkomitee des Europarates 
für die Evaluierung von Massnahmen zur Bekämpfung 
der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. 
Es überprüft seine Mitgliedsstaaten, die nicht Mitglied 
der FATF (Financial Action Task Force on Money Laun-
dering) sind, ob diese ihre nationalen Massnahmen zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei im Lichte der Konven-
tion gegen Geldwäscherei aus dem Jahre 1990 und der 
40 Empfehlungen der FATF ausgerichtet haben. Zudem 
werden die Mitgliedsländer hinsichtlich der 9 Spezial-
empfehlungen der FATF zur Bekämpfung der Finanzie-
rung des Terrorismus überprüft.

FATF

22. – 26. Juni 2009 FATF Plenary
12. – 16. Oktober 2009 FATF Plenary

Die FATF wurde vor 20 Jahren von der G7 als eine Exper-
tengruppe mit dem Auftrag eingesetzt, die Methoden der 
Geldwäscherei zu analysieren und Maßnahmen zu ihrer 
Bekämpfung zu entwickeln. Sie besteht gegenwärtig aus 
34 Mitgliedern und zwei internationalen Gremien (Eu-

ropäische Kommission und Gulf Cooperation Council). 
Hauptziel der FATF ist die Entwicklung und Förderung 
von Grundsätzen zur Bekämpfung der Geldwäscherei 
und der Terrorismusfinanzierung. Hierzu hat die FATF 
40 Empfehlungen als Mindeststandards sowie 9 Spezial-
empfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzie-
rung verabschiedet.

Task Force USA

30. März – 2. April 2009 Dienstreise USA
7. – 9. Juli 2009 Dienstreise USA
7. – 10. September 2009 Dienstreise USA
22. – 26. September 2009 Dienstreise USA
5. – 8. Dezember 2009 Dienstreise USA

Weitere Expertentätigkeit

ICAR
15. Dezember 2009 Luzern
Technical Assistance
17. – 23. Mai 2009 IMF Kirgistan
21. – 27. September 2009 IMF Kirgistan
Referententätigkeit
19. – 20. Februar 2009 ERA, Trier
20. – 21. April 2009 GW-Tagung, München
5. Mai 2009 ICC Den Haag
9. – 11. Juni 2009 IMF, Italien
29. – 30. September 2009 Due Diligence for Offshore
 Financial Centres, London

Arbeitsgruppen

Koordinationsgruppe Terrorismusfinanzierung
Im Berichtsjahr hat keine Sitzung stattgefunden.

Task Force USA
Im Berichtsjahr haben zwei Sitzungen stattgefunden.

Arbeitsgruppe Vermittlung von Kriegsmaterial und 
nuklearen Gütern
Im Berichtsjahr hat eine Sitzung stattgefunden.
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KOMMISSIONEN

Beschwerdekommission 
der Finanzmarktaufsicht

Präsident: Dr. Wilhelm Ungerank

Die Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht ent-
scheidet gemäss Art. 35 Abs. 1 des Gesetzes vom 18. Juni 
2004 über die Finanzmarktaufsicht (FMAG), LGBl. 2004 
Nr. 175, über Beschwerden gegen Entscheidungen und 
Verfügungen der Finanzmarktaufsicht.

Geschäftsausweis
Der Geschäftsanfall (15 Beschwerdefälle) ist im Berichts-
jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. 
Die neu angefallenen Beschwerdefälle betrafen folgende 
Gegenstände:

Gegenstand Anzahl

Beschwerden nach dem Bankengesetz 5
Beschwerde nach dem Treuhändergesetz 1
Beschwerde nach dem Gesetz über die
betriebliche Personalvorsorge 1
Beschwerde nach dem
Versicherungsvermittlungsgesetz 1
Beschwerden nach dem Sorgfaltspflichtgesetz 4
Beschwerden nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz 2
Beschwerde nach dem Investmentunternehmensgesetz 1

Im Berichtsjahr hielt die Beschwerdekommission sieben 
Sitzungen ab.

Geschäftsanfall Anzahl

aus dem Jahr 2008 unerledigt übernommen  5
im Berichtsjahr neu angefallen 15
im Berichtsjahr erledigt 17
unerledigt geblieben am 31.12.2009  3

Liechtensteinische 
Landessteuerkommission

Präsident: lic.iur. Arno Sprenger

Im Laufe des Geschäftsjahres 2009 gingen bei der Liech-
tensteinischen Landessteuerkommission insgesamt 29 
neue Fälle ein, wovon 19 Beschwerdesachen erledigt wur-
den und 10 Beschwerdesachen auf die ersten Sitzungen 
im Jahr 2010 verschoben werden mussten, da die betref-
fenden Akten und Gegenäusserungen erst kurz vor Jahres-
ende bei der Liechtensteinischen Landessteuerkommission 
eingegangen sind. Zudem wurden sämtliche noch aus dem 
Vorjahr pendenten Fälle entschieden.

Aus den Geschäftsvorjahren sind per Berichtsdatum 
keine Fallentscheidungen pendent.


